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Das bestehende Genehmigte Kapital 2022 sowie die durch die 

Hauptversammlung am 22. Juni 2022 beschlossene Ermächtigung des 

Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 

Gesellschaft um bis zu  EUR 8.500.000,00 durch Ausgabe von bis zu 8.500.000 

neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder 

Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen, welche nach teilweiser 

Ausnutzung im November 2022 derzeit noch in Höhe von EUR 6.759.251,00 

besteht, soll aufgehoben und erneuert werden. Es soll stattdessen ein neues 

Genehmigtes Kapital 2023 geschaffen werden. 

Der Vorstand soll ermächtigt werden, das Grundkapital bis zum 28. Juni 2028 

mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu EUR 9.574.124,00 durch 

Ausgabe von bis zu 9.574.124 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien 

gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen 

(Genehmigtes Kapital 2023). Das entspricht rund 50% des Grundkapitals in 

Höhe von EUR 19.148.249,00. Den Aktionären steht dabei grundsätzlich ein 

Bezugsrecht zu. Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren 

Kreditinstituten bzw. diesen gemäß § 186 Abs. 5 AktG gleichgestellten Instituten 

oder Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 

Aktionären zum Bezug anzubieten. 

a) Der Vorstand soll aber ermächtigt werden, das Bezugsrecht der 

Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrates auszuschließen, soweit es 

zum Ausgleich von Spitzenbeträgen erforderlich ist. Der 

Bezugsrechtsausschluss zum Ausgleich von Spitzenbeträgen beim 

genehmigten Kapital ist notwendig, um ein technisch durchführbares 

glattes Bezugsverhältnis darstellen zu können. Die als freie Spitzen vom 

Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien werden 

bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche 

Verwässerungseffekt für die Aktionäre ist aufgrund der Beschränkung 

auf Spitzenbeträge gering. 

b) Der Vorstand soll darüber hinaus ermächtigt werden, das Bezugsrecht 

mit Zustimmung des Aufsichtsrates auszuschließen, wenn die 

Volumenvorgaben und die übrigen Anforderungen für einen 

Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfüllt sind. 

Diese Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei 

Barkapitalerhöhungen gibt dem Vorstand die Möglichkeit, mit 
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Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre gemäß 

§§ 203 Abs. 1 und Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG für einen Betrag in 

Höhe von bis zu 10% des Grundkapitals auszuschließen. Der Vorschlag 

liegt damit im Rahmen der gesetzlichen Regelung. Diese Ermächtigung 

ermöglicht eine kurzfristige Aktienplatzierung, d.h. ohne die ansonsten 

erforderliche mindestens zweiwöchige Bezugsfrist, vor der zudem noch 

ein Wertpapierprospekt zu veröffentlichen ist, unter flexibler Ausnutzung 

günstiger Marktverhältnisse und führt wegen der schnelleren 

Handlungsmöglichkeit in der Regel zu einem deutlich höheren 

Mittelzufluss als im Fall einer Aktienplatzierung mit Bezugsrecht, da bei 

der Festlegung des Ausgabebetrages bzw. -preises kein 

Kursänderungsrisiko für den Zeitraum der Bezugsfrist berücksichtigt 

werden muss. Sie liegt damit im wohlverstandenen Interesse der 

Gesellschaft und der Aktionäre. Der Vorstand soll mit dieser Form der 

Kapitalerhöhung in die Lage versetzt werden, eine für die zukünftige 

Geschäftsentwicklung erforderliche Stärkung der 

Eigenkapitalausstattung zu optimalen Bedingungen vornehmen zu 

können. Dadurch, dass der Ausgabepreis der neuen Aktien den 

Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und 

Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des 

Ausgabepreises nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreiten darf, wird dem Interesse der Aktionäre 

an einem wertmäßigen Verwässerungsschutz Rechnung getragen. Der 

Vorstand wird den Ausgabepreis so nahe an dem dann aktuellen 

Börsenpreis festlegen, wie dies unter Berücksichtigung der jeweiligen 

Situation am Kapitalmarkt möglich ist und sich um eine marktschonende 

Platzierung der neuen Aktien bemühen. Diese Möglichkeit zum 

Bezugsrechtsausschluss ist auf einen Anteil von höchstens 10% des 

Grundkapitals beschränkt. Auf diese Höchstgrenze sind Aktien 

anzurechnen, die zur Bedienung von Wandel- oder 

Optionsschuldverschreibungen oder -genussrechten ausgegeben 

wurden oder auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen 

oder Genussrechte während der Laufzeit des genehmigten Kapitals in 

direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden; auf diese 

Höchstgrenze von 10% des Grundkapitals sind ferner diejenigen eigenen 

Aktien der Gesellschaft anzurechnen, die während der Laufzeit des 

genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 

gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert 
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werden sowie neue Aktien, die auf anderer Grundlage unter Ausschluss 

des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. 

Diese Anrechnungen erfolgen im Interesse der Aktionäre an einer 

möglichst geringen Verwässerung ihrer Beteiligung. 

c) Der Vorstand soll zudem im Rahmen des genehmigten Kapitals 

ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht 

bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien 

im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck 

des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen 

an Unternehmen oder von sonstigen Vermögensgegenständen oder von 

Ansprüchen auf den Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen 

einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft, auszuschließen. 

Diese Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss soll dem Zweck 

dienen, einen Unternehmenszusammenschluss oder den Erwerb von 

Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen 

sowie von sonstigen Vermögensgegenständen (wie z.B. Anlagen, 

Rechte, geistiges Eigentum, aber auch Geldforderungen gegen die 

Gesellschaft, z.B. Darlehensforderungen) gegen Gewährung von Aktien 

der Gesellschaft zu ermöglichen. Die Gesellschaft steht im Wettbewerb 

mit zahlreichen anderen Unternehmen im Bereich der Elektromobilität 

und der Energiespeicherung. Sie muss jederzeit in der Lage sein, am 

Markt im Interesse ihrer Aktionäre schnell und flexibel handeln zu 

können. Dazu gehört auch die Option, andere Unternehmen in diesem 

Bereich, Teile solcher Unternehmen, Beteiligungen hieran oder sonstige 

Vermögensgegenstände zur Verbesserung der Wettbewerbsposition zu 

erwerben oder sich mit Unternehmen zusammen zu schließen. Die im 

Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft optimale Umsetzung dieser 

Option besteht im Einzelfall darin, den Zusammenschluss oder den 

Erwerb eines Unternehmens, eines Unternehmensteils, einer Beteiligung 

an einem Unternehmen oder von sonstigen Vermögensgegenständen 

über die Gewährung von Aktien der erwerbenden Gesellschaft 

durchzuführen. Die Praxis zeigt, dass die Inhaber attraktiver 

Akquisitionsobjekte als Gegenleistung für eine Veräußerung oft die 

Verschaffung von stimmberechtigten Aktien der erwerbenden 

Gesellschaft verlangen, um weiter (indirekt) am Ertrag ihres zu 

veräußernden Vermögens partizipieren zu können. Um auch solche 

Akquisitionen tätigen zu können, muss die Gesellschaft die Möglichkeit 

haben, eigene Aktien als Gegenleistung zu gewähren. Die 

vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss soll der 
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Gesellschaft die notwendige Flexibilität geben, um sich bietende 

Gelegenheiten zum Unternehmenszusammenschluss, zum Erwerb von 

Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder 

von sonstigen Vermögensgegenständen schnell und flexibel ausnutzen 

zu können. Es kommt bei einem Bezugsrechtsausschluss zwar jeweils 

zu einer Verringerung der relativen Beteiligungsquote und des relativen 

Stimmrechtsanteils der vorhandenen Aktionäre (nicht aber zu einer 

wertmäßigen Verwässerung da sich der Wert der Gesellschaft erhöht). 

Bei Einräumung eines uneingeschränkten Bezugsrechts wäre aber der 

Unternehmenszusammenschluss, Erwerb von Unternehmen, 

Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen 

Vermögensgegenständen gegen Gewährung von Aktien nicht möglich 

und die damit für die Gesellschaft und die Aktionäre verbundenen 

Vorteile wären nicht erreichbar. Wenn sich Möglichkeiten zum 

Unternehmenszusammenschluss, Erwerb von Unternehmen, 

Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen 

Vermögensgegenständen konkretisieren, wird der Vorstand sorgfältig 

prüfen, ob er von dem Genehmigten Kapital zum Zweck des Erwerbs von 

Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder 

von sonstigen Vermögensgegenständen gegen Ausgabe neuer Aktien 

Gebrauch machen soll. Er wird dies nur dann tun, wenn der 

Zusammenschluss, Unternehmens- oder Beteiligungserwerb bzw. der 

Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen gegen Gewährung von 

Aktien im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. Nur wenn 

diese Voraussetzung gegeben ist, wird auch der Aufsichtsrat seine 

erforderliche Zustimmung erteilen. 

d) Weiterhin sieht der Beschlussvorschlag vor, dass der Vorstand 

ermächtigt werden soll, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung 

des Aufsichtsrates auszuschließen, soweit es erforderlich ist, um den 

Inhabern bzw. Gläubigern von Options- und/oder 

Wandelschuldverschreibungen und/oder Genussrechten mit Options- 

bzw. Wandlungsrechten oder Options- bzw. Wandlungspflichten, die 

zuvor von der Gesellschaft oder einer ihr nachgeordneten 

Konzerngesellschaft ausgegeben wurden, ein Bezugsrecht auf neue 

Aktien der Gesellschaft in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach 

Ausübung des Wandlungs- bzw. Optionsrechts oder nach der Erfüllung 

von Options- bzw. Wandlungspflichten zustehen würde. Entsprechende 

Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen haben zur erleichterten 

Platzierung am Kapitalmarkt einen Verwässerungsschutz, der vorsieht, 
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dass den Inhabern oder Gläubigern bei nachfolgenden Aktienemissionen 

ein Bezugsrecht auf neue Aktien eingeräumt werden kann, wie es 

Aktionären zusteht. Sie werden damit so gestellt, als seien sie bereits 

Aktionäre. Um die Schuldverschreibungen mit einem solchen 

Verwässerungsschutz ausstatten zu können, muss das Bezugsrecht der 

Aktionäre auf diese Aktien ausgeschlossen werden. Dies dient der 

erleichterten Platzierung der Schuldverschreibungen und damit den 

Interessen der Aktionäre an einer optimalen Finanzstruktur der 

Gesellschaft.  

e) Das Genehmigte Kapital 2023 soll der Gesellschaft zuletzt auch die 

Möglichkeit bieten, neue Aktien im Rahmen von Aktienbeteiligungs- oder 

anderen aktienbasierten Programmen an Arbeitnehmer der Gesellschaft 

oder Arbeitnehmer eines mit der Gesellschaft verbundenen 

Unternehmens oder Mitglieder der Geschäftsführung eines mit der 

Gesellschaft verbundenen Unternehmens auszugeben. In dem durch § 

204 Abs. 3 Satz 1 AktG zugelassenen Rahmen soll die Möglichkeit 

eingeräumt werden, die auf die neuen Aktien zu leistende Einlage aus 

dem Teil des Jahresüberschusses zu decken, den Vorstand und 

Aufsichtsrat nach § 58 Abs. 2 AktG in andere Gewinnrücklagen einstellen 

können. Das erleichtert die Abwicklung der Aktienausgabe und trägt dem 

Umstand Rechnung, dass die vergünstigte oder unentgeltliche Ausgabe 

neuer Aktien an Arbeitnehmer und/oder Führungskräfte 

Vergütungscharakter hat. Die Aktienausgabe an Arbeitnehmer und/oder 

Führungskräfte ist gesetzlich privilegiert, weil sie die Identifikation mit 

dem Unternehmen fördert und die Bereitschaft zur Übernahme von 

Mitverantwortung im Unternehmen unterstützt. Die aktienbasierte 

Vergütung bietet zudem die Möglichkeit, die Vergütung von 

Arbeitnehmern und/oder Führungskräften in geeigneten Fällen auf eine 

langfristige und nachhaltige Unternehmensentwicklung auszurichten, 

wobei in der Regel mehrjährige Haltefristen vereinbart werden. Für eine 

Ausgabe neuer Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder 

Arbeitnehmer eines mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmens 

oder Mitglieder der Geschäftsführung eines mit der Gesellschaft 

verbundenen Unternehmens ist es erforderlich, das Bezugsrecht der 

Aktionäre auszuschließen. Die Anzahl der für diese Zwecke unter 

Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien darf insgesamt fünf 

Prozent des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder des 

Grundkapitals zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch zum Zeitpunkt 

der Ausnutzung dieser Ermächtigung. 
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Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat den 

Bezugsrechtsausschluss in den genannten Fällen aus den aufgezeigten 

Gründen, auch unter Berücksichtigung des zulasten der Aktionäre eintretenden 

Verwässerungseffekts, für sachlich gerechtfertigt und für angemessen. 

Pläne zur Ausnutzung des genehmigten Kapitals bestehen derzeit nicht. Der 

Vorstand wird der Hauptversammlung jeweils über die Ausnutzung des 

Genehmigten Kapitals 2023 und gegebenenfalls die Gründe für einen 

Bezugsrechtsausschluss und den Ausgabebetrag der neuen Aktien berichten. 

 

Paderborn, im Mai 2023 

 

Voltabox AG 

Der Vorstand 


